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Die eventuelle Verletzung einer Mitwirkungspflicht seitens des Versicherten stellt keinen 
zureichenden Grund i.S.d. § 88 Abs. 1 S. 2 SGG dar, dass die Behörde einen Antrag bzw. 
Widerspruch unbeschieden belassen hat, da in diesem Fall die Möglichkeit einer 
Bescheiderteilung nach § 66 SGB I gegeben ist. 
 

§ 88 Abs. 1 S. 2 SGG, § 66 SGB I 
 
Beschluss des Bayerischen LSG vom 03.02.2009 – L 17 B 1036/08 U –  
Aufhebung des Beschlusses des SG Würzburg vom 17.11.2008 - S 11 U 193/08 -  
 
Zwischen den Parteien war die Höhe der MdE infolge eines Arbeitsunfalls des 
Versicherten streitig. Von einem Gutachter war im Verwaltungsverfahren die MdE mit 70 
vH eingeschätzt worden. Der UV-Träger hielt ein weiteres Zusammenhangsgutachten für 
erforderlich. Seine Mitwirkung an diesem Gutachten lehnte der Versicherte aber ab, weil 
ein neues Gutachten nicht nötig sei. Da der UV-Träger wegen des ausstehenden 
Gutachtens keinen Widerspruchsbescheid erließ, erhob der Versicherte Untätigkeitsklage. 
Das SG setzte gemäß § 88 Abs. 1 S. 2 SGG das Verfahren aus und gab dem UV-Träger 
auf, einen Widerspruchsbescheid zu erlassen. Dem UV-Träger sei hier die Gelegenheit 
einzuräumen, weitere Gutachten einzuholen. 
 
Die gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde des Versicherten war nach Ansicht 
des LSG begründet. Es liege kein zureichender Grund vor, über den Widerspruch noch 
nicht zu entscheiden. Zwar sei ein zureichender Grund anzunehmen, wenn die Behörde 
an einer sachlichen Entscheidung gehindert sei, weil sie noch Sachverhaltsermittlungen 
durchführen oder Sachverständigengutachten einholen müsse. Die sich aus einer fehlen-
den Mitwirkung ergebene mögliche Verletzung der Mitwirkungspflichten hindere die Be-
hörde aber nicht an einer Entscheidung. Denn für diesen Fall gebe es die Möglichkeit ei-
ner Bescheiderteilung nach § 66 SGB I. 
 
Der Beschluss des LSG trägt dem Gedanken Rechnung, dass man anders in dem Verfah-
ren nicht weiter käme. Wenn der Versicherte seine Mitwirkung an einem Gutachten ab-
lehnt, kommt kein neues Gutachten zustande. Wenn auf der anderen Seite der UV-Träger 
aber den Erlass eines Widerspruchsbescheides von dem neuen Gutachten abhängig 
macht (vielleicht sogar abhängig machen muss), tritt man auf der Stelle. Die Aussetzung 
des Verfahrens führt nicht weiter. Die einzig brauchbare Lösung ist daher, dass der UV-
Träger die Vorschrift des § 66 SGB I anwendet.  
 
Das Bayerische Landessozialgericht  hat mit Beschluss vom 03.02.2009 – L 17 B 
1036/08 U –  
wie folgt entschieden: 
 
 

Gründe 

I. Der Beschwerdeführer (Bf) war als Reinigungskraft beschäftigt. Er erlitt bei seiner Tätig-
keit am 10.07.2006 einen Unfall. Mit Bescheid vom 07.02.2007 erkannte die Beschwerde-
gegnerin (Bg) den Unfall als Arbeitsunfall an und lehnte die Gewährung von Rentenleis-
tungen ab. Als Unfallfolgen bezeichnete sie eine Rückenprellung, Hüft- und Oberschen-
kelprellung. Die Prellungen seien nach unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit vom 11.07.2006 
bis 14.07.2006 folgenlos ausgeheilt. Als unfallunabhängige Gesundheitsstörungen be-
nannte sie deutlich anlagebedingte Veränderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule und 
einen anlagebedingten Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelkörper 3/4. 

Dagegen wandte sich der Bf mit Widerspruch vom 12.03.2007. Er führte aus, dass es 
nicht anlagebedingt, sondern unfallbedingt zu der Bandscheibenschädigung gekommen 
sei. Die Bg leitete daraufhin eine Zusammenhangsbegutachtung ein und beauftragte mit 
Schreiben vom 14.06.2007 den auf Vorschlag des Bf gewählten Gutachter Prof. Dr. B., der 
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das neurochirurgische Gutachten vom 05.05.2008 (Eingang 16.05.2008) erstellte. Prof. Dr. 
B. kam zum Schluss, dass als Unfallfolgen ein chronisches lumbales Schmerzsyndrom 
und eine hochgradige funktionelle Bewegungsstörung der Lendenwirbelsäule nach zwei-
facher Operation des Segments LW 3/4 (mit sekundärer Versteifungsoperation) sowie eine 
Somatisierungsstörung anzuerkennen sei. Ab dem 10.07.2006 habe eine noch andauern-
de unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit bestanden. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit sei 
mit 70 vH einzuschätzen. 

Unter dem 10.06.2008 teilte die Bg dem Bf mit, dass nach verwaltungsinterner Auswer-
tung das von Prof. Dr. B. erstellte Gutachten nur bedingt zur Entscheidungsfindung ge-
nutzt werden könne, da zu einigen Fragen nicht ausreichend und korrekt Stellung genom-
men worden sei. Weitere Ermittlungen seien erforderlich. 

Am 01.08.2008 hat der Bf Untätigkeitsklage beim Sozialgericht (SG) Würzburg erhoben. 

Die Bg hat erwidert, ihr beratender Arzt Dr. C. habe auf Anfrage vom 15.08.2008 Stellung 
genommen und unter dem 26.08.2008 ausgeführt, dass eine erneute Zusammenhangs-
begutachtung auf unfallchirurgischem Gebiet mit neurologisch-psychia-trischer Zusatzbe-
gutachtung unter stationären Bedingungen erforderlich sei. Nach Auswahl der Gutachter 
werde das neue Zusammenhangsgutachten veranlasst. 

Der Bf ist einer erneuten Begutachtung entgegen getreten (zuletzt mit Schriftsatz vom 
04.11.2008). Er hat darauf verwiesen, dass er seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen 
und die Einholung weiterer Gutachten nicht erforderlich sei, zumal mit dem neurochirurgi-
schen Gutachten des Prof. Dr. B. ein Gutachten auf dem einschlägigen Fachgebiet vorlie-
ge. Prof. Dr. B. habe ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten nicht für notwendig er-
achtet. 

Mit Beschluss vom 17.11.2008 hat das SG das Verfahren ausgesetzt und der Bg aufge-
geben, bis zum 23.04.2009 einen Widerspruchsbescheid zu erlassen. Der zureichende 
Grund dafür, dass die Bg bisher noch keinen Widerspruchsbescheid erlassen habe, sei 
darin zu sehen, dass das von Prof. Dr. B. eingeholte Gutachten mit erheblichen Mängeln 
behaftet sei und einer Entscheidung nicht zu Grunde gelegt werden könne. Der Bg sei da-
her die Möglichkeit einzuräumen, weitere Gutachten einzuholen. 

Hiergegen hat der Bf Beschwerde eingelegt. Das SG habe sich ohne eigene Sachkunde 
der medizinischen Beurteilung der Bg angeschlossen. Der Bg habe ausreichend Zeit für 
Ermittlungen zur Verfügung gestanden. Die erneute Gewährung eines Zeitraums von 
sechs Monaten bedeute einen nicht akzeptablen Zeitraum von zwei Jahren und zwei Mo-
naten für den Erlass eines Widerspruchsbescheides. 

Die Bg ist der Beschwerde entgegen getreten. Sie nimmt Bezug auf die Gründe des ange-
fochtenen Beschlusses. 

Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf die Akte des SG und die Akte des vorliegen-
den Beschwerdeverfahrens Bezug genommen. 
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II. 

Die Beschwerde ist nach § 172 Abs 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthaft. Sie ist nicht 
nach § 172 Abs 2 SGG ausgeschlossen, weil der Aussetzungsbeschluss seinem wesentli-
chen Inhalt nach keine prozessleitende Verfügung ist (Meyer-Ladewig/ Keller/Leitherer, 
SGG, 9. Aufl., § 88 Rz 8). 

Die Beschwerde ist begründet. Das SG ist unzutreffend davon ausgegangen, dass ein zu-
reichender Grund bestand, über den Widerspruch vom 12.03.2007 noch nicht zu ent-
scheiden. 

Nach § 88 Abs 1 Satz 2, Abs 2 SGG setzt das Gericht das Klageverfahren bis zum Ablauf 
einer von ihm zu bestimmenden Frist aus, wenn ein zureichender Grund dafür vorliegt, 
dass über den Widerspruch noch nicht entschieden ist. Für die Beurteilung, ob ein zurei-
chender Grund für den bisherigen Nichterlass des Bescheides bzw. hier des Wider-
spruchsbescheides vorliegt, kommt es auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 
an, nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung (vgl. BSG SozR 3-1500 § 88 Nr 1). Das 
Vorliegen eines zureichenden Grundes ist allein nach objektiven Kriterien unter Berück-
sichtigung der seit Antragstellung verstrichenen Zeit zu beurteilen (BSG SozR 3-1500 § 88 
Nr 2). 

Ein zureichender Grund ist zwar grundsätzlich anzunehmen, wenn die Behörde an einer 
sachlichen Entscheidung gehindert ist, weil sie in Befolgung ihrer Amtsermittlungspflicht 
noch Sachverhaltsermittlungen durchführt oder Sachverständigengutachten einholt. Aller-
dings rechtfertigt die von einer Behörde angenommene Notwendigkeit einer Aufklärung 
des medizinischen Sachverhalts mittels Sachverständigengutachten nicht stets auch die 
Annahme, dass ein zureichender Grund für das Ausbleiben der Entscheidung vorliegt. 
Falls der Antragsteller die Mitwirkung an der Aufklärung des Sachverhalts verweigert, etwa 
sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, ist es die sich aus der fehlenden Mit-
wirkung ergebene mögliche Verletzung der Mitwirkungspflichten, die die Behörde an der 
Entscheidung hindert. Die Verletzung der Mitwirkungspflichten stellt aber keinen zurei-
chenden Grund dar. Denn aufgrund der in diesem Fall gegebenen Möglichkeit einer Be-
scheiderteilung nach § 66 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) kann eine Mitwirkungs-
pflichtverletzung für sich genommen grundsätzlich noch kein Grund dafür sein, dass die 
Behörde einen Antrag bzw. Widerspruch unbeschieden belassen hat (BSG SozR 3-1500 
§ 88 Nr 2 ). 

Dies zugrunde gelegt lag zum Zeitpunkt des Aussetzungsbeschlusses kein zureichender 
Grund dafür vor, dass die Bg noch nicht über den Widerspruch vom 12.03.2007 entschie-
den hat. Es kommt nicht darauf an, ob in Hinblick auf vermeintliche Mängel des von Prof. 
Dr. B. eingeholten Gutachtens der Bg die Möglichkeit einzuräumen ist, weitere Gutachten 
einzuholen. Offen bleiben kann auch, ob unter Berücksichtigung der bisherigen Verfah-
rensdauer und der Möglichkeit einer Fristverlängerung nach § 88 Abs 1 Satz 2 SGG die 
getroffene Fristsetzung von sechs Monaten noch als angemessen zu erachten ist. Jeden-
falls hat der Bf im Laufe des Klageverfahrens seine fehlende Bereitschaft zu erkennen ge-
geben, an der von der Bg beabsichtigten Einholung eines weiteren Gutachtens auf unfall-
chirurgischem Gebiet mit neurologisch-psychiatrischer Zusatzbegutachtung mitzuwirken. 
Er hat darauf verwiesen, dass er seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen sei. Die mögli-
che Verletzung der Mitwirkungspflicht mag die Bg an einer Entscheidung bisher gehindert 
haben, stellt aber keinen im Sinne des § 88 Abs 1 Satz 2 SGG zureichenden Grund dafür 
dar, dass über den Widerspruch bisher nicht entschieden wurde. 
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Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst, weil es sich vorliegend nicht um eine das 
Verfahren beendende Entscheidung sondern um eine Zwischenentscheidung in einem 
noch anhängigen Rechtsstreit handelt. 

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 177 SGG). 
 
 


